
 

 

1. Teilnahmeberechtigt sind alle Betriebe des Bezirkes Vöcklabruck. Die Nennungen werden in der 
Reihenfolge ihres Einlangens berücksichtigt. 

 

2. Mannschaftsbewerb: Ein Team besteht aus vier Personen, die im gemeldeten Betrieb beschäftigt 
sind oder waren (Pensionist:innen). Keine Spielgemeinschaften! Die erreichten Punkte der vier 
Kegler zusammengezählt ergeben die Mannschaftspunkte.  

 

3. Einzelbewerb: Jede/r Kegler:in wird für die Einzelwertung gesondert gezählt. Die erreichten 
Punkte gelten für die Einzel- und für die Mannschaftswertung. 

 

4. Nenngeld: pro Mannschaft sind vor dem Bewerb 24 Euro zu entrichten 
 

5. Nichtantritt beim Bewerb: nach Zahlung des Nenngeldes erfolgt ausnahmslos keine Rückerstat-
tung! 

 

6. Es stehen vier Bahnen zur Verfügung. Jede/r Teilnehmer:in hat auf vier Bahnen jeweils acht 
Würfe in Folge zu absolvieren und ist nur einmal startberechtigt. 

 

7. Gezählt werden nur die gefallenen Kegel. Figuren werden nicht gezählt. Berührt die Kugel die 
Seitenwand, ist der Wurf ungültig. Bei Übertreten der vorderen Begrenzungslinie ist der Wurf 
ebenfalls ungültig. 

 

8. Jede Mannschaft erhält schriftlich die Information darüber, an welchem Tag und zu welcher 
Uhrzeit die Würfe zu absolvieren sind. Sollte eine Mannschaft zum angegebenen Zeitpunkt nicht 
anwesend sein, kann eine Disqualifikation ausgesprochen werden. 

 

9. Notwendige Änderungen behält sich die Turnierleitung vor. 
 

10. Der Veranstalter übernimmt keine wie auch immer  
geartete Haftung. Jede/r Spieler:in wirkt 
 auf eigene Gefahr mit. 

 
11. Die Siegerehrung erfolgt am Freitag, 18. Oktober 2024 um  

18:30 Uhr im Wirtshaus Schmankerl in Schwanenstadt.  
Es locken tolle Warenpreise und Livemusik!  


